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@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.07.2024

(1) Wer jagt, hat

1. eine auf seinen Namen lautende, mit Lichtbild versehene glltige burgenlandische Jagdkarte oder vorlaufige

Jagdkarte oder

2. eine burgenlandische Jagdgastkarte in Verbindung mit einer gtiltigen Jagdkarte eines anderen Bundeslandes oder
eines anderen EU-Mitgliedstaates oder EWR-Vertragsstaates oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder

3. eine burgenlandische Jagdgastkarte in Verbindung mit einem beglaubigt Ubersetztem Nachweis Uber die
Jagdberechtigung in seinem Wohnsitzstaat, sofern es sich um auslandische Staatsangehdrige mit ausschlief3lichem

Wohnsitz in nicht in Z 1 und 2 genannten Landern handelt,

mit sich zu fihren und diese auf Verlangen dem Jagdschutzorgan oder den Organen des offentlichen

Sicherheitsdienstes vorzuweisen.

(2) Jagdkarten und Jagdgastkarten sind nicht Ubertragbar und geben keine Berechtigung, ohne Zustimmung der oder

des JagdausUbungsberechtigten zu jagen.

(3) Die oder der Jagdausubungsberechtigte (Jagdleiterin oder Jagdleiter oder Mitglied der Jagdgesellschaft oder die
Jagdverwalterin oder der Jagdverwalter) oder die von dieser oder diesem ermadchtigte Person darf nur solchen
Personen das Jagen gestatten, die im Besitze einer gliltigen Jagdkarte (Jagdgastkarte) sind.

(4) Jagdpachterinnen und Jagdpachter und Eigenjagdberechtigte, die das Eigenjagdgebiet nicht verpachtet und keine
Jagdverwalterin oder keinen Jagdverwalter im Sinne des § 59 bestellt haben, haben sich innerhalb von zwei Monaten

nach Beginn des Jagdjahres eine Jagdkarte zu I6sen.
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© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_jagdg_2017/paragraf/59
file:///

	§ 60 Bgld. JagdG 2017
	Bgld. JagdG 2017 - Burgenländisches Jagdgesetz 2017


